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Text 

§ 582. Eine Verfügung des Erblassers durch Beziehung auf einen Zettel oder auf einen Aufsatz, ist 
nur dann von Wirkung, wenn ein solcher Aufsatz mit allen zur Gültigkeit einer letzten Willenserklärung 
nöthigen Erfordernissen versehen ist. Außer dem können dergleichen von dem Erblasser angezeigte 
schriftliche Bemerkungen nur zur Erläuterung seines Willens angewendet werden. 


